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Bekanntmachungsanordnung 

Die vom Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf am 09.10.2025 beschlossene 

16. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Landeshauptstadt Düsseldorf 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Es wird darauf hingewiesen, dass .die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs .Monaten 
seit ihrer Verkündung (öffentliche Bekanntmachung) nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn, 

1. eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 

2. diese Satzung ist nicht ordnung_sgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
3. der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
4. der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Düsseldorf vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

Düsseldorf, den 30.10.2025 

Dr. Stephan Keller 
Oberbürgermeister 



16. Satzung zur Änderung der Verwaltungsgebührensatzung der Landeshauptstadt 
Düsseldorf 

Der Rat der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 09.10.2025 aufgrund des § 7 der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) und der§§ 4 
und 5 des Kommunal_abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) folgende Satzung 
beschlossen: 

Artikel 1 

Der Gebührentarif zur Verwaltungsgebührensatzung der Landeshauptstadt 
Düsseldorf vom 06. Februar 197 4 (Ddf. Amtsblatt Nummer 6 vom 09.02.1974), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 04.07.2019 (Ddf. Amtsblatt Nummer 33/34 vom 24.08.2019) wird wie folgt 
geändert: 

1. Tarifstelle 15 a) wird wie folgt ersetzt: 

„Bereitstellung, Einsichtnahme in papiergebundene und digitale Hausakten des Bauaufsichtsamtes 
- Grundgebühr für Bereitstellung je Hausakte 55,00 EUR 
(also je Gebäude/Objekt) bestehend aus einem 
Band oder mehreren Bänden 
- Zusatzgebühr für Einsichtnahme durch Antragsteller*in 18,00 EUR" 
je angefangene 60 Minuten 

2. Tarifstelle 15 b) wird wie folgt ersetzt: 

„Anfertigung und Bereitstellung von Kopien (schwarz/weiß und in Farbe) aus Hausakten des 
Bauaufsichtsamtes 

- bei einem Format in DIN A4, je Seite 2,00 EUR 
- bei einem Format in DIN A3, je Seite 2,00 EUR 
- bei einem Format in DIN A2, je Seite 6,00 EUR 
- bei einem Format in DIN A 1, je Seite 8,00 EUR 
- bei einem Format in DIN A0, je Seite 15,00 EUR 
- bei sonstigen Formaten und Größen, je Seite 10,00 EUR -20,00 EUR" 

4. Tarifstelle 15 c) wird wie folgt hinzugefügt: 

„Anfertigung und Bereitstellung von digitalen Dokumenten aus digitalen Hausakten des 
Bauaufsichtsamtes 
je digitale Seite jeden Formats 3,00 EUR" 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft." 
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